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(Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung)

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Handwerkskammer Rheinhessen 

Straße Dagobertstraße 2 

Plz, Ort 55116, Mainz

Telefon +49 6131-9992100

Fax

E-Mail info@hwk.de

Internet https://www.hwk.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer NB-BBZ II-25-018

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

- ohne elektronische Signatur (Textform)

d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

Planung und Ausführung von Bauleistungen

Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Berufsbildungszentrum II, Robert-Koch-Straße 7, 55129 Mainz

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Hohlraumboden

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen
gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f)

nein

ja, Angebote sind möglich nur für ein Los

für ein oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten
werden)

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 70 Tage

Bestimmungen über die Ausführungsfrist

Ausführungsbeginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber.
Die Aufforderung wird voraussichtlich bis zum 06.04.2026 zugehen. Das Auskunftsrecht nach § 5 Abs. 2 S.
1 VOB/B bleibt unberührt.

j) Nebenangebote

 zugelassen

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

nicht zugelassen

k) mehrere
Hauptangebote

zugelassen

nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
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Vergabeunterlagen

werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://Landesverwaltung.vergabe.rlp.de/
VMPSatellite/notice/CXPDYDVYNF3/documents

können angefordert werden unter:

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen

Abgabe Verschwiegenheitserklärung

andere Maßnahmen:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

nachgefordert

teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

Die Nachforderung richtet sich nach §16a VOB/A

nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 26.01.2026 um 11:10 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 31.03.2026 

p) Adresse für elektronische Angebote https://Landesverwaltung.vergabe.rlp.de/VMPSatellite/
notice/CXPDYDVYNF3

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen:

DE

r) Zuschlagskriterien

siehe Vergabeunterlagen

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Kriterium Gewichtung

Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin am 26.01.2026 um 11:15 Uhr

Ort

Das Öffnungsverfahren richtet sich nach § 14 VOB/A.

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Das Öffnungsverfahren richtet sich nach § 14VOB/A. Bieter sind beim Öffnungstermin nicht zugelassen. § 14
Abs. 6 VOB/A bleibt unberührt

t) geforderte Sicherheiten

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen
Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

Mit dem Angebot sind folgende Eigenerklärungen vorzulegen:
1. Eigenerklärung, dass der Bieter im Berufs- oder Handelsregister oder in der Handwerksrolle nach Maßgabe
der Rechtsvorschriften des Landes der Gemeinschaft oder des Vertragsstaates des EWR-Abkommens
eingetragen ist, indem er ansässig ist. Die Eigenerklärung kann durch Einzelnachweise gemäß § 6a Abs. 1
Nr. 2 VOB/A mittels Einreichung des Formblattes 124 Eigenerklärung zur Eignung oder durch Nachweis der
Präqualifizierung nebst den hinterlegten Präqualifizierungsangaben gemäß § 6b Abs. 1 Nr. 1 VOB/A mittels
Mitteilung der Zertifizierungsnummer unter der der Bieter im amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmer
für Bauleistungen (Präqualifizierungsverzeichnis) eingetragen ist, erbracht werden.

2. Eigenerklärung, dass dem Bieter keine zwingenden oder fakultativen Ausschlussgründe gemäß § 6e EU
VOB/A bekannt sind. Die Eigenerklärung kann durch Einzelnachweise gemäß § 6b Abs. 2 VOB/A mittels
Einreichung des Formblattes 124 Eigenerklärung zur Eignung oder durch Nachweis der Präqualifizierung
nebst den hinterlegten Präqualifizierungsangaben gemäß § 6b Abs 1 VOB/A mittels Mitteilung der
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Zertifizierungsnummer unter der der Bieter im amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmer für
Bauleistungen (Präqualifizierungsverzeichnis) eingetragen ist, erbracht werden.
Im Falle von Bietergemeinschaften sind von jedem Bietergemeinschaftsmitglied die Eigenerklärungen gemäß
Ziffer 1 bis 2 mit dem Angebot einzureichen.

3. Eigenerklärung zum Umsatz des Bieters in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er
Bauleistungen und andere Leistungen betraf, die mit den ausgeschriebenen Leistungen vergleichbar waren,
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen ("spezifischer
Jahresumsatz").
Eigenerklärung kann durch Einzelnachweise gemäß § 6a Abs. 1 Nr. 2 VOB/A mittels Einreichung
des Formblattes 124 Eigenerklärung zur Eignung oder durch Nachweis der Präqualifizierung nebst
den hinterlegten Präqualifizierungsangaben gemäß § 6b Abs. 1 Nr. 1 VOB/A mittels Mitteilung der
Zertifizierungsnummer unter der der Bieter im amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmer für
Bauleistungen (Präqualifizierungsverzeichnis) eingetragen ist, erbracht werden.

4. Nachweis einer Haftpflichtversicherung durch Vorlage einer Kopie des Versicherungsscheins / der
Versicherungsbestätigung. Hat der Bieter Kopie des Versicherungsscheins / der Versicherungsbestätigung
im Präqualifizierungssystem hinterlegt, kann der Nachweis auch mittels Mitteilung der Zertifizierungsnummer
unter der der Bieter im amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmer für Bauleistungen
(Präqualifizierungsverzeichnis) eingetragen ist, erbracht werden.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
zu 4.
Der vorzulegende Versicherungsschein / Versicherungsbestätigung muss eine Mindest-Deckungssumme
von EUR 3,0 Mio für Personen- sowie von EUR 1,5 Mio für Sach- und Vermögensschäden ausweisen. Bei
Bietergemeinschaften ist der Nachweis gemäß Ziffer 1 von jedem Bietergemeinschaftsmitglied gesondert
zu erbringen mit der Maßgabe, dass es genügt, wenn die Addition der nachgewiesenen und mindestens
zweifach pro Versicherungsjahr zur Verfügung stehenden Mindestdeckungssummen der Mitglieder der
Bietergemeinschaft die geforderten Mindest-Deckungssummen erreichen.

5. Nachweis - zunächst nur Eigenerklärung gemäß Formblatt "Eigenerklärung Referenzen" - zu bereits
abgeschlossenen oder noch laufenden Referenzen. Vom Bieter ist für jede Referenz das Formblatt
"Eigenerklärung Referenzen" gesondert auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen. Hat der Bieter
passende Referenzbescheinigungen im Präqualifizierungssystem hinterlegt, kann der Nachweis auch mittels
Mitteilung der Zertifizierungsnummer unter der der Bieter im amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmer
für Bauleistungen (Präqualifizierungsverzeichnis) eingetragen ist, erbracht werden.
Die Referenzen müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: Die Referenzleistungen dürfen nicht vor dem
01.04.2020 abgeschlossen worden sein. Als Abschluss gilt der Zeitpunkt der rechtsgeschäftlichen Abnahme
gemäß § 12 VOB/B.
Die Referenzleistungen müssen mit den zu vergebenden Leistungen gemäß Auftragsbekanntmachung
vergleichbar sein.
Es müssen mindestens 2 Referenzen eingereicht werden, die die vorgenannten Mindestanforderungen erfüllen.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A)

Name Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Straße Stiftsstraße 9 

Plz, Ort 55116, Mainz

Telefon +49 6131-162234

Fax +49 6131-162113

E-Mail vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de

Internet

Sonstiges

 Die vom Bieter abgegeben personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens
verarbeitet und gespeichert. Im Rahmen der vergabrechtlichen Informations- und Bekanntmachungspflichten
(§134 GWB, §18 EU Abs. 3 VOB/A etc.) werden personenbezogene Angaben veröffentlicht.
Bei der Abgabe des Angebotes über die Vergabeplattform ist zu berücksichtigen, dass aufgrund einer
gegebenenfalls großen Datenmenge eine vollständige Übertragung des Angebotes längere Zeit in
Anspruch nehmen kann. Es ist daher vom Bieter ausreichend Zeit für das Hochladen des Angebotes auf
die Vergabeplattform einzukalkulieren. Zudem ist zu berücksichtigen, dass für die elektronische Abgabe des
Angebotes über die Vergabeplattform ein kostenloses Tool erforderlich ist, welches eine separate
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Installation notwendig macht. Es wird deshalb empfohlen, rechtzeitig vor Ablauf der Abgabefrist für das Angebot
die Übermittlung des Angebots zu testen. Bei technischen Problemen und Fragen in diesem
Zusammenhang sind auf der Vergabeplattform weitergehende Informationen und Kontaktmöglichkeiten
zum Support benannt. Antworten zu Bieterfragen sowie aktualisierte oder weitere Vergabeunterlagen,
welche sämtliche Bieter betreffen, werden vom Auftraggeber auf der Vergabeplattform gemäß der
Auftragsbekanntmachung zur Verfügung gestellt. Für die Abgabe des Angebots ist jeweils die aktuellste
Version der auf der Vergabeplattform eingestellten Vergabeunterlagen maßgebend. Die Bieter müssen daher
sicherstellen, dass sie regelmäßig und insbesondere unmittelbar vor Abgabe ihres Angebots prüfen, ob
seitens des Auftraggebers zusätzliche Informationen oder Unterlagen zur Verfügung gestellt oder Bieterfragen
beantwortet wurden, welche für Abgabe des Angebotes zu beachten sind.
Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt über die Vergabeplattform gemäß Abschnitt l) der
Auftragsbekanntmachung. Jeder Bieter ist verpflichtet, sich über die Vergabeplattform regelmäßig und
selbstständig über zur Verfügung gestellte, geänderte oder zusätzliche Dokumente und Beantwortungen von
Bieterfragen zu informieren, unabhängig davon, ob er als registrierter Bieter von der Vergabeplattform zusätzlich
automatisch generierte Benachrichtigungsmails an seine hinterlegte Mail-Adresse erhält oder nicht. Nachrichten
gelten bei nicht registrierten Bietern mit Einstellung auf der Vergabeplattform, bei registrierten Bietern spätestens
mit Einstellung auf der Vergabeplattform und Erhalt der von der Vergabeplattform automatisch generierten
Benachrichtigungsmail an die vom Bieter hinterlegte Mail-Adresse als zugegangen.

Bekanntmachungs-ID: CXPDYDVYNF3
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